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Beschluß
über die Zahlung von Weihnachtszuwendungen 

für das Jahr 1959.

Vom 12. November 1959

Über die Zahlung von Weihnachtszuwendungen für 
das Jahr 1959 werden folgende Grundsätze beschlossen:

1. Für die Beschäftigten der zentral geleiteten, bezirks. 
geleiteten und örtlichen volkseigenen Wirtschaft, 
der Organe der staatlichen Verwaltung und der 
staatlichen Institutionen und Einrichtungen ist wie 
im vergangenen Jahr eine Weihnachtszuwendung 
zu zahlen.

2. In den Betrieben mit staatlicher Beteiligung und 
den privaten Betrieben werden Weihnachtszuwen
dungen in Höhe der Sätze für die volkseigene Wirt
schaft als Betriebsausgaben anerkannt.

3i ' Die Weihnachtszuwendung ist an alle Arbeiter und 
Angestellten zu zahlen, die einen monatlichen 
Bruttodurchschnittsverdienst bis zu 500 DM be
ziehen. In den Wirtschaftszweigen, in denen im 
Jahre 1959 Lohnerhöhungen durchgeführt und da
bei die Lohnzuschläge gemäß Lohnzuschlagsverord
nung vom 28. Mai 1958 (GBl. I S. 417) in die Tarife 
einbezogen wurden, ist ein Bruttodurchschnitts
verdienst bis zu 520 DM zugrunde zu legen.
Der Bruttodurchschnittsverdienst ist aus der Zeit 
vom 1. Januar 1959 bis 31. Oktober 1959 zu er
rechnen.
Den Betrieben sind die finanziellen Mittel für die 
Weihnachtszuwendung in gleicher Höhe wie im 
Jahre 1958 (unter Berücksichtigung eventueller Ver
änderungen im Arbeitskräfteplan) zur Verfügung 
zu stellen. Sie können damit Grenzfälle, die sich

durch die Lohnerhöhungen im Jahre 1959 ergeben; 
in eigener Verantwortung regeln.

4. Die Höhe der Weihnachtszuwendungen beträgt:
a) für Verheiratete 35,— DM,
b) für Ledige 25,— DM;
c) für Lehrlinge 10,— DM.
Ledige, verwitwete und geschiedene Frauen und 
Männer mit unterhaltsberfechtigten Kindern erhal
ten die Weihnachtszuwendungen wie Verheiratete. 
Zur Berücksichtigung persönlicher Besonderheiten 
(z. B. alleinstehende Frauen mit eigenem Haushalt 
ohne Kinder) können von den Betrieben unter 
Einhaltung der festgelegten Sätze zwischen 
der Betriebsgewerkschaftsleitung und den Betriebs
leitungen entsprechende betriebliche Vereinbarun
gen getroffen werden.

5. Den gesellschaftlichen Organisationen wird emp
fohlen, bei der Zahlung von Weihnachtszuwendun
gen entsprechend zu verfahren.

6. Die Zahlung der Weihnachtszuwendungen erfolgt 
in der Zeit vom 4. bis 11. Dezember 1959.
Stichtag für die Zahlung ist der 1. Dezember 1959.

7. Der Minister der Finanzen wird beauftragt, im 
Einvernehmen mit dem Komitee für Arbeit und 
Löhne Durchführungsbestimmungen zu diesem Be
schluß zu erlassen.

Berlin, den 12. November 1959
Der Ministerrat 
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Der Ministerpräsident und Löhne
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